
Kommt ein Bürger Verpflichtungen aus 
Erziehungsmaßnahmen nicht nach, kann 
das gesellschaftliche Gericht erneut bera
ten (§ 15 Abs. 5 KKO, § 15 Abs. 5 SchKO). 
Das trifft z. B. zu, wenn ein Bürger seine 
Verpflichtung zur Entschuldigung oder öf
fentlichen Zurücknahme einer Beleidigung 
oder Verleumdung nicht erfüllt. Das Ge
richt kann eine andere geeignete Erzie
hungsmaßnahme festlegen.

Wird die Verpflichtung zur Zahlung 
einer Geldbuße oder zum Ersatz des Scha
dens nicht erfüllt, kann.der Beschluß des 
gesellschaftlichen Gerichts vom Kreis
gericht für vollstreckbar erklärt werden. 
Die Vollstreckbarkeit kann der Anspruchs
berechtigte und — hinsichtlich der Geld
buße — der zuständige Rat der Stadt, des 
Stadtbezirks oder der Gemeinde beantra
gen (§ 58 Abs. 2 KKO, § 54 Abs. 2 SchKO).

Uber die Vollstreckbarkeit entscheidet 
die zuständige Kammer des Kreisgerichts 
durch Beschluß. Dieser Beschluß .ergeht 
nach Prüfung der Gesetzlichkeit des Be
schlusses des gesellschaftlichen Gerichts. 
Entspricht er nicht den gesetzlichen Be
stimmungen, versagt die Kammer des 
Kreisgerichts die Vollstreckbarkeit durch 
begründeten Beschluß (§§ 88, 89 ZPO).

Zur Erhöhung der Wirksamkeit seiner 
Entscheidung kann das gesellschaftliche 
Gericht in der Beratung beschließen, daß 
sie im Betrieb, in der Hausgemeinschaft, 
der Produktionsgenossenschaft oder im 
örtlichen Bereich in geeigneter Weise ver
öffentlicht wird. Das sollte jedoch nur ge
schehen, wenn sie von allgemeiner Bedeu
tung ist oder ihre Veröffentlichung die er
zieherische Wirkung verstärkt (§ 15 Abs. 2 
KKO, § 15 Abs. 2 SchKO). Die Art und 
Weise und die Dauer der Veröffentlichung 
legt das gesellschaftliche Gericht fest.

Die Veröffentlichung der Entscheidung 
der Konfliktkommission kann z. B. entwe
der sofort in einer Belegschafts- bzw. Ge
werkschaftsversammlung oder für die 
Dauer von höchstens zwei Wochen durch 
Aushang im Betrieb erfolgen (§ 15 Abs. 2 
KKO). Die Entscheidung einer Schiedskom
mission kann z. B. in einer Hausversamm
lung oder auch durch Aushang höchstens 
für die Dauer von einer Woche veröffent
licht werden.

10.5.
Das Verfahren bei Einspruch 
gegen die Entscheidung 
gesellschaftlicher Gerichte

Die Beschlüsse der gesellschaftlichen Ge
richte können nur unter bestimmten Vor
aussetzungen und in einem gesetzlich ge
regelten Verfahren abgeändert oder aufge
hoben werden. Die Abänderung oder Auf
hebung eines Beschlusses ist möglich, wenn 
gegen ihn Einspruch eingelegt worden ist. 
Er ist gemäß § 19 GGG gegen jeden Be
schluß eines gesellschaftlichen Gerichts zu
lässig. Uber den Einspruch entscheidet die 
Strafkammer des Kreisgerichts. Für die 
Entscheidung über den Einspruch ist die 
Strafkammer des Kreisgerichts auch dann 
zuständig, wenn er eine Verfehlung, eine 
Ordnungswidrigkeit, eine Schulpflichtver
letzung oder die Entscheidung einer 
Schiedskommission über den Ausspruch 
einer Ordnungsstrafe gemäß § 10 Abs. 3 
SchKO betrifft.

Zur Einlegung des Einspruchs gegen die 
Entscheidung des gesellschaftlichen Ge
richts sind berechtigt (§ 53 KKO, § 48 
SchKO):
— der wegen eines Vergehens oder einer 

Verfehlung oder einer Ordnungswidrig- 
keit oder einer Schulpflichtverletzung 
vor einem gesellschaftlichen Gericht be
schuldigte Bürger,

— die Erziehungsberechtigten eines Ju
gendlichen, der vor einem gesellschaft
lichen Gericht beschuldigt wurde,

— der Bürger, gegen den eine Schieds
kommission eine Ordnungsstrafe ausge
sprochen hat,

— der Antragsteller vor einem gesell
schaftlichen Gericht bei Beleidigung, 
Verleumdung oder Hausfriedensbruch,

— der Geschädigte, soweit die Entschei
dung eines gesellschaftlichen Gerichts 
die Wiedergutmachung eines Schadens 
betrifft,

— der Staatsanwalt.
Der Einspruch von Bürgern ist schrift

lich beim Kreisgericht einzulegen oder bei 
der Rechtsantragsstelle des Kreisgerichts 
zu Protokoll zu erklären. Im Interesse der 
Konzentration und Beschleunigung des 
Verfahrens soll im Einspruch begründet
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